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Beilage zu Kr . 144 der Karlsruher Zeitung .
Sonntag . 87 . Mai 1888 .

Einrichtung und Betrieb der Cigarrenfnbriken .
Die von dem Bundesrathe erlassenen und von dem Herrn

Reichskanzler unter dem S . Mai d . I . veröffentlichten Vorschrif¬
ten über die Einrichtung und > en Betrieb der zur
Anfertigung von Cigarre » bestimmten Anlagen
haben in der Presse mehrfach Anlaß zu Erörterungen gegeben,
welche auf einer wenigstens theilmeise unrichtigen Auffassung der
Vorschriften und auf mangelhafter Kenntuiß der thatsächlichen
Verhältnisse beruhen . Es dürfte daher gerechtfertigt sein , die
hauptsächlichsten Bestimmungen dieser Vorschriften und ihre vor¬
aussichtliche Einwirkung auf die badische Cigarrenindustrie zu
besprechen.

Für die Erlassung der genannten Vorschriften lag ein beson¬
derer Anlaß deßwegen vor . weil bei der außergewöhnlich dichten
Besetzung der Arbeitsräume in den Cigarrenfabriken die aus der
Luftverschlechterung hervorgehende Gefährdung der Arbeiter hier
größer ist , als in den meisten anderen Industriezweigen , und weil
diese Gefahren durch die Beschaffenheit des zu verarbeitenden
Materials bei mangelhafter Reinlichkeit noch vermehrt werden .
Diese Gefährdung der Gesundheit kann durch zweckmäßige Ein¬
richtungen ganz erheblich vermindert werden . Es empfiehlt sich,
solche Einrichtungen gemäß 88 120 Abs . 3 und 139a . der Deut¬
schen Gew . -Ordn . durch einheitliche für das Reichsgebiet geltende
Bestimmungen vorzuschreiben ; mit dieser einheitlichen Regelung
wird nur eine Forderung erfüllt , welche seitens der Industrie
selbst auf allen Gebieten bei dem Vollzug der auf den Schutz
des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter bezüglichen Vor¬
schriften der Gewerbeordnung gestellt wird .

Die hiernach vom Bundesrathe erlassenen Vorschriften finden
Anwendung auf alle Anlagen , in welchen gewerbsmäßig Cigarren
hergestellt werden , sofern in denselben Personen beschäftigt wer¬
den , welche nicht zu den Familienmitgliedern des Unternehmers
gehören . Demnach ist auch dw sog . Hausindustrie diesen Vor¬
schriften unterworfen , mit Ausnahme derjenigen Arbeitsstätten ,
wo das Familienhaupt lediglich mit seinen Angehörigen im
Hause Cigarren fertigt . Die Ausdehnung der Vorschriften
aus hausindustrielle Arbeiter war sachlich ganz gerechtfertigt , da
erfahrungsgemäß gerade in diesen beschränkten Arbeitsräumen
die gesundheitlichen Mißstände der Cigarrenindustrie in erhöhtem
Maße auftreten . Während die Hausindustrie im Gebiete der
Cigarrenherstellung in einigen andern Theilen des Reichs erheb¬
liche wirthschaftliche Bedeutung hat , fällt sie im Großherzogthum
nicht sehr in 's Gewicht . Nach einer Erhebung im Jahre 1886
waren in Baden im Ganzen 372 Anlagen zur Anfertigung von
Cigarren mit 15 803 Arbeitern vorhanden . Von diesen hatten
125 Anlagen je weniger als 10 Arbeiter , zusammen 416 , also
im Durchschnitt noch nicht einmal 4 Arbeiter . Diese kleineren
Anlagen werden den Bestand der Cigarrenhausindustric des
Großherzogthums darstelle » ; hierin sind übrigens die Anlagen
inbegriffen , welche nur Familienangehörige beschäftigen , welche
also den neuen Vorschriften nicht unterworfen find . Daß auch
für die übrig bleibende Hausindustrie die Vorschriften keine
drückenden sind, wird sich bei der folgenden Besprechung der ge¬
stellten Anforderungen ergeben .

Was die sachlichen Anforderungen anbetrifft , welche nach den
Vorschriften in Zukunft an die zur Anfertigung von Cigarren
dienenden Anlagen gestellt werden , so soll zunächst nach 8 2
Abs . 1 der Fußboden von Arbeitsräumen nicht mehr als 0,5
Meter unter dem Straßenniveau liegen , und es sollen Dach -
räume nur benützt werden dürfen , wenn das Dach verschalt ist .
Arbeitsräume , welche der ersteren Vorschrift widersprechen , kommen
im Lande , wenn überhaupt , nur ganz vereinzelt vor . Dach¬
räume , welche zu Arbeitsräumen benützt werden , sind , soweit be¬
kannt , stets verschalt . Ebenso kommt es im Lande nicht vor ,
daß Arbeitsräume entgegen der Vorschrift des 8 2 Abs . 2 als
Wohn - , Schlaf - , Koch- und Vorrathsräume benützt werden . Alle
diese Vorschriften haben daher bei uns kaum irgend welche Aende -
rungen des jetzigen Zustandes im Gefolge . In gleicher Weise
wird die Anordnung des § 6 , daß die Arbeitsräume nicht als
Lager - oder Trockenräume benützt werden dürfen , schon jetzt fast
allgemein befolgt . Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall ist,
wird auch bisher schon dieser Zustand als ein ordnungswidriger
angesehen und durch behördliche Anordnung beseitigt . Auch diese
Vorschrift kann daher nicht als eine Aenderung des jetzigen Zu °
standes gelten .

Als eine die Industrie sehr belastende Vorschrift wird die For¬
derung des 8 3 angesehen , wonach die Arbeitsräume 3 Meter
hoch sein müssen , und ebenso die Anordnung des 8 5 , wonach
die Zahl der in jedem Arbeitsraume beschäftigten Personen so
bemessen sein muß , daß auf jede derselben mindestens 7 Kubik¬
meter Luftraum entfallen . Beide Anforderungen haben den Zweck,
unter thunlichster Berücksichtigung der Bedürfnisse der Industrie ,
welche auf eine weitgehende Ausnutzung der Arbeitsräume ange¬
wiesen ist , der durch zu großen Gehalt an Kohlensäure verur¬
sachten Luftverschlechterung entgegenzuwirken . Dieselben sind im
Interesse der Erhaltung der Gesundheit der Arbeiter durchaus
begründet . Ein erwachsener Arbeiter theilt in der Stunde durch
den Athmungsprozeß und die Hautthätigkeit einer Luftmenge von
20 Kubikmeter so viel Kohlensäure mit , daß eine derartige Luft
nicht mehr als eine gesunde Athmungsluft betrachtet werden kann .
In gut eingerichteten Fabriken geht man in dieser Beziehung
viel weiter . In mehreren badischen Spinnereien und Webereien
find z . B . in den letzen Jahren Einrichtungen getroffen worden ,
durch welche mittelst mechanischer Kraft für jeden Kopf in der
Stunde bis zu 70 Kubikmeter frische, im Winter erwärmte und
im Sommer abgekühlte und befeuchtete Luft in den Arbeitsraum
eingepreßt werden . Es wird hierdurch den am weitestgehenden
Anforderungen hygienischer Autoritäten entsprochen . Wenn man
sich in den Cigarrenfabriken mit 7 Kubikmeter für den Kopf be¬
gnügt , so ist diese Forderung gewiß eine sehr bescheidene , um so
mehr als ja eine stündliche Erneuerung dieser Luftmenge nicht
stattfindct . Ebenso ist die für den Arbeitsraum verlangte Höhe
von 3 Meter dann eine durchaus mäßige , wenn besondere Ein¬
richtungen für die Erneuerung der Lust nicht getroffen und
wenn daher die Arbeiter lediglich auf die in dem Arbeitsraume
vorhandene Luftmenge angewiesen find .

Nach § 10 Abs . 1 kann aber durch die Verwaltungsbehörde
eine geringere Höhe des Arbcitsraumes als 3 Meter und ein
kleinerer Luftraum für jeden Arbeiter als 7 Kubikmeter zugelaffen
werden , wenn die Arbeitsräume mit einer ausreichenden Venti¬

lationseinrichtung versehen sind . In dieser Zulassung von Aus¬
nahmen liegt einerseits eine erhebliche Erleichterung für die Unter¬
nehmer , weil die Arbeitsräume bisher in der überwiegenden Mehr¬
zahl einen geringeren Luftraum als den verlangten und theil -
weise auch eine kleinere Höhe als die vorgeschriebene hatten .
Anderseits wird aber auch duich die Zulassung der Ausnahmen ,
weil sie an das Vorhandenst » einer ausreichenden Ventilations¬
einrichtung geknüpft ist, auf eine weitergchende Verbesserung hin -
gewirkt , als sie durch die genannten Anforderungen gewährleistet
ist. Wenn beispielsweise bei ausreichender Ventilationseinrich¬
tung auch bei weniger als 3 Meter Höhe ein Luftraum von
5 Kubikmeter für jeden Arbeiter zugelassen wird , was etwa de?
jetzt herrschenden Besetzung entspricht , so ist die gesundheitliche
Beschaffenheit der Luft in einem solchen Raume zweifellos viel
besser , als in einem anderen mit 3 Meter Höhe und 7 Kubik¬
meter Luftraum und ohne irgend welche Vcntilationseinrich -
tungen . Es werden daher , was auch ganz in der Absicht der
Reichsvorschriften liegt , die Unternehmer in wirksamer Weise
dazu veranlaßt , ausreichende Ventilationseinrichtungen zu treffen ,
und so von den an sich zwar mäßigen , aber doch im Allgemeinen
über den jetzigen Zustand hinausgehenden Anforderungen der § 8 3
und 5 befreit zu werden .

Schon im Verlaufe der letzten Woche sind im Großherzogthum
in Folge der Anregungen , welche der Fabrilioipektor aus Grund
des 8 120 Abs . 3 der Gewerbeordnung dazu gegeben hat , in dem
weitaus größten Theil der Cigarrcnfabriken besondere Einrich¬
tungen einfacher Art für ununterbrochene Erneuerung der Luft
hergestellt worden . Die frische Luft wird dabei von außen durch
einen genügend weiten Kanal unter dem Boden des Arbeits¬
raumes hergeführt und tritt aus diesem Kanal zwischen dem
Ofen und einem ihn umgebenden auf dem Boden gut schließen¬
den Mantel aus . Sie erwärmt sich dann zwischen Ofen und
Mantel , steigt in die Höhe und zieht frische Luft nach . Die ver¬
brauchte Luft wird aus dem Arbeitsraum durch in der Nähe des
Bodens ausmündende und in der Regel bis unter das Dach
reichende Abzugsröhren abgeführt . Solche Einrichtungen wer °
den bei guter Ausführung auch künftig als ausreichende Ven¬
tilationseinrichtungen im Sinne des 8 10 Abs . 1 der Vorschriften
anerkannt werden und es wird im Anschlüsse an die jetzigen
Verhältnisse in diesem Falle in der Regel eine Herabsetzung der
auf die Person erforderlichen Minimalluftwärmer von 7 auf 5
Kubikmeter gestattet werden . Schon die im Jahre 1886 vorge¬
nommenen Erhebungen haben ergeben , daß 184 Fabriken mit
12 283 Arbeitern mit diesen Einrichtungen versehen waren , daß
also schon damals 77 Proz . sänimtlicher in der Cigarrenindustrie
beschäftigten Arbeiter in Anlagen mit ununterbrochener Lufter¬
neuerung thätig waren . Seitdem sind hierin weitere erhebliche
Fortschritte gemacht worden , so daß jetzt schon alle großen und
mittleren Fabriken fast ausnahmslos und viele kleinere Anlagen
mit ausreichenden Ventilationsvorrichtungen versehen sind , daß
sie daher von den Anforderungen der 88 3 und 5 der Vorschriften
entbunden werden können . Die genannten Erhebungen haben
ferner ergeben , daß 237 Räume mit 4003 Arbeitern auf den
Kopf einen Luftraum von 2 Kubikmetern und mehr gewährten ,
und daß hierunter — wie auch schon aus dem Verhältnisse der
beiden Zahlen hervorgeht — der weitaus größte Theil der ge¬
summten s . g . Hausindustrie inbegriffen ist . Diese kleinen An¬
lagen entsprechen daher jetzt schon in der Mehrzahl hinsichtlich
des Luftraumes den neuen Vorschriften , und sie können , auch wenn
sie keine besonderen Bentilationsvorrichtungen haben , auf Grund
des 8 10 Abs . 2 von der Anforderung hinsichtlich der Höhe
(3 m ) entbunden werden , wenn sie einen größeren Luftraum auf
den Kopf als sieben Kubikmenter haben , was bei der überwiegen¬
den Mehrzahl zutrifft . Bei den wenigen hausindustriellen Be¬
trieben , welche einen geringeren Luftraum als sieben Kubikmeter
gewähren , ist dreierlei

'
möglich , damit den neuen Bestimmungen

genügt werde . Sie können entweder eine ausreichende Ventilations¬
vorrichtung Herstellen, was mit keinen großen Kosten verbunden
ist , oder sie müssen ihre Arbeiterzahl entsprechend vermindern , so
daß z . B . in einem Raum , in welchem 7 Personen beschäftigt
sind , künftig nur noch 5 derselben arbeiten , oder es kann in ganz
besonderen Fällen aus Grund des 8 13 Abs . 3 von dem Mini¬
sterium des Innern auf die Dauer von fünf Jahren der bis¬
herige Zustand gestattet werden . Jede dieser Möglichkeiten kann
aber nur vereinzelte Fälle umfassen , da , wie oben gesagt , nur
416 Arbeiter in ( 125) Anlagen mit weniger als 10 Arbeitern
beschäftigt sind, und da ferner , wie ebenfalls gezeigt wurde , eine
sehr große Anzahl dieser Anlagen mit sehr wenig Arbeitern von
den Anforderungen der 88 3 und 5 deßwegen besreit ist, weil sie
aus naheliegenden Gründen einen größeren Luftraum als sieben
Kubikmeter gewähren . Bon einer Schädigung der Hausindustrie
durch die neuen Vorschriften kann also bezüglich des Großher¬
zogthums Baden nicht die Rede sein.

Der 8 6 der Vorschriften verbietet das Lagern von Tabak und
Halbfabrikaten , sowie das Trocknen von Tabak , Abfällen und
Wickeln in den Arbcitsräumen . Da hierdurch die Arbeitslust er¬
heblich verschlechtert wird , so ist diese Anordnung durchaus ge¬
rechtfertigt . Derartige Lagerungen und Trocknungen in den
Arbeitsräumen werden jetzt schon, wo sie vorgefundcn werden ,
beseitigt . Im Jahre 1886 waren nur noch 6 Prozent der Ar¬
beiter in Anlagen beschäftigt , in welchen solche ordnungswidrige
Zustände noch vorhanden waren . Seitdem hat eine weitere Ab¬
nahme stattgefunden .

Die Vorschrift des 8 7 über die zweimalige Lüftung der Ar¬
beitsräume während einer halben Stunde täglich bezieht sich nur
auf Arbeitsräume , welche nicht mit ausreichenden Ventilations¬
einrichtungen versehen sind, und bezweckt in denselben eine häu¬
figere Erneuerung der gesammten Luft herbeizuführen . Da die
Bentilationseinrichtungeu aber fast durchweg schon vorhanden
sind , so wird die Cigarrenindustrie des Großherzogthums von
dieser Vorschrift nur wenig berührt .

Die 88 8 und 9 über die Reinigung der Böden und Arbeits¬
tische betreffen Anordnungen , welche im Interesse der Reinlich¬
keit durchaus geboten und in den besser geführten Fal .ken auch
schon durchgeführt sind.

Neu ist noch dis Vorschrift des 8 11 , wonach Ar - rtecinnen
und jugendliche Arbeiter in unmittelbarem Arbeitsve : . ftniß zu
dem Betriebsunteruehmer stehen müssen . Das Annehm und Ab¬
lohnen derselben durch andere Arbeiter oder für derer : inung
ist nicht gestattet . Es wird von keiner Seite bezweif - eine
derartige Vorschrift zur Bekämpfung naheliegender Mipslünde

durchaus nothwendig ist. Von weiter gehenden Anordnungen in
derselben Richtung , namenlich auch einer Trennung der Ge¬
schlechter wenigstens nach Tischen wurde Umgang genommen »
um den Betrieb möglichst wenig zu stören . Außerdem wird
durch die obengenannte Vorschrift die in den badischen Cigarren¬
fabriken vielfach herrschende Uebung , daß die Kontrole über die
Herstellung der Wickel nicht durch die Unternehmer , sondern durch
die Cigarrenmacher ausgeübt wird , nicht gestört , denn es ist den
Cigarrenmachern nur das Annehmen und Auslohnen
der meist als Wickelmacher beschäftigten Arbeiterinnen und ju¬
gendlichen Arbeiter verboten .

Aus der vorgehenden Darstellung dürfte hervorgehen , daß die
in Rede stehenden Vorschriften nur das im Interesse der Ge¬
sundheit der Arbeiter durchaus Unerläßliche verlangen , daß in
den Fabriken des Großherzogthums die hauptsächlichsten dieser
Vorschriften in den letzten Jahren schon durchgeführt wurden
und daß endlich eine Schädigung der Hausindustrie des Landes
in keiner Weise zu befürchten ist.

Grotzherzogthum Baden .
Karlsruhe , den 26 . Mai .

I ( Postalisches . ) Am 1 . Jnni werden in den zum Amts¬
bezirk Freiburg gehörigen Orten Ebringen , Lehen und
Zäh rin gen unter Aufhebung der daselbst befindlichen Post -
hülfstelleu Postagenturen — in den beiden letzteren Orten
mit Telegraphenbetrieb — in Wirksamkeit treten .

F Bruchsal » 23. Mai . ( Marktbericht . ) Der heutige
Viehmarkt war besonders lebhaft ; es war zum erstenmal ein
Farrenmarkt sowie eine Prämiirung der schönsten angetriebenen
Farren damit verbunden . Im Ganzen waren 58 Farren ( 33 von
Händlern und 25 von Züchtern ) , 482 Stück sonstiges Großvieh ,121 Stück Kleinvieh zugeführt , aus den angrenzenden Bezirken ,aus Bayern und Württemberg , besonders schöne Farren auch von
den Zuchtviehgenossenschaften des Oberlandes . Käufer hatten
sich aus Baden , der Rheinpfalz und Rheinhessen eingefunden ;der Geschäftsgang war im Allgemeinen fest , vorwiegende Nach¬
frage war nach jungen Milchkühen und Originalstmmenthalcr
Farren : doch zeigten die Preise Neigung zum Fallen , da durchdie andauernde Trockenheit das Wachsthum des Futters beein¬
trächtigt wird . Für Kühe und Ochsen wurden 200—400 M . , für
Farren 200 —525 M ., für jährige Rinder 120 —150 M . bezahlt .
Preise erhielten im Betrag von 40 M . die Viehhändler Gebrüder
Beissinger von Breiten , im Betrag von 30 M . Johann Göpferich
von Neibsheim und Badischhofwirth Gillerson von Breiten , end¬
lich im Betrag von 20 M . Johann Göpferich von Neibsheim .
Der Fruchtmarkt der letzten Woche war ziemlich still . Im Gan¬
zen wurden verkauft 11 Doppelzentner Weizen , 9 Doppelzentner
Spelz . 7 Doppelzentner Roggen , 18 Doppelzentner Gerste , 3
Doppelzentner Welschkorn , 9 Doppelzentner Mischfrucht , Doppel¬
zentner Hafer , 67 Doppelzentner Roggenstroh , 28 Doppelzentner
sonstiges Stroh , 89 Doppelzentner Heu . Die Preise zogen ,
wohl infolge des Mangels an Regen , an , durchweg um 30 bis
50 Pf . : es wurde bezahlt für den Doppelzentner Weizen 20 M . ,
Spelz 19 M . 80 Pf . , Roggen 15 M . 50 Pf . , Gerste 16 M .
50 Pf . , Welschkorn 15 M . 50 Pf . , Mischfruckt 15 M . , Hafer
15 M „ Roggenstroh 5 M . 20 Pf . , sonstiges Stroh 4 M . 80 Pf . ,
Heu 8 M . 30 Pf .

< 1 Freiburg , 24. Mai . ( Schwarzwaldverein .) Die
nächste Hauptversammlung des Vereins wird gemäß dem in der
Hauptversammlung des Jahres 1887 gefaßten Beschlüsse in Neu¬
stadt stattfinden , welche Stadt durch Eröffnung der Höllenthal¬
bahn eine erhöhte Bedeutung gewonnen bat . Als Tag der Ver¬
sammlung wurde nunmehr durch Beschluß des Hauptvorstandes
des Vereins Sonntag der 17 . Juni festgestellt. An die um 1 Uhr
beginnende Hauptversammlung wird sich ein gemeinschaftliches
Mittagessen der Festtheilnehmer anschließen. Das Weitere wird
die Sektion Neustadt anordnen . — Vor kurzem wurde im Kinzig -
thale wieder eine Wegeanlage vollendet , welche besondere Beach¬
tung verdient . Der Spitzfelsen kennzeichnet den höchsten Punkt
des Hofberges , des Berges , um welchen die Kinzig von Wolfach
südlich fließend , plötzlich gegen Westen sich wendet . Die Aus¬
sicht von dieser Stelle gehört zu den interessantesten des mittler »
Schwarzwaldes , weil sie mehrere Thallinien bestreicht. Zu diesem
Felsen konnte man bis vor kurzem nur von Wolfach aus auf
gut gebahnten Wegen gelangen . Nun ist aber durch den Schwarz¬
waldverein auch ein Fußweg hergestellt worden , welcher ganz
nahe bei der oberhalb der Eisenbahnstation Hausach befindlichen
Kinzigbrücke beginnt und von da ar unen durchaus bequemen
Zugang zu dem Spitzfelsen ermögl , Dem Vernehmen nach
beabsichtigt die neu begründete Sekt n Wolfach demnächst diesen
Weg unter Mitwirkung der Nachbarsektionen feierlich einzuweihen

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Hard ^ in Karlsruhe .

Familiennachri
Karlsruhe. Ausug aus dem St« . -wu,.,-Mrgistrr.

G eburten . 18. Mai . Wilhelm Hermann , B . : Wilh Göbler .
Werth . — 19 . Mai . Anna Maria Elisa eth V . : Aug Löffler ,
Versicherungsinspektor . — 20. Mai . Me auliua , V - Aug
Degenhardt , Kaufmann . — 21 . Mai . ' '

iedrich
'
, V -

Friedrich Schäfer , Wagner . — Anna T . > >> V - Adam
Kraft , Schriftsetzer . — Johann August , . Sauer . Ge¬
schäftsführer . — 23. Mai . Anna Katha -.8 - Emil
Bortz , Kaufmann - Karl Josef , V . : s > Mer , Schuh -
wacher . — 25 . Mai . Maria Franziska , .mrtard Appel ,
Bremser .

Eheaufgebot . 23 . Mai . Friedrich Schmidt von Polenzig ,
Trompeter hier , mit Marie Hartnagel von Burgoberbach . —
24 . Mai . Josef Peter von Durmersheim , Metzger hier , mit Luise
Münd von Rennerod .

Eheschließung . 24. Mai . August Klenert von Wolfarts¬
weier , Steinhauer allda , mit Karvline Kästner von Rintheim .

Todesfälle . 22. Mai . Karoline , 1 M . 26 T . , B . : Joh .
Helffenstein , Schreiner . — 23. Mai . Friedrich Schoch , Ehern . ,
Sägmüller , 48 I . - Franz , 11 M . 19 T . , Gg . Rihm , Schuh¬
macher . — Louise Graf , ledig , Näherin , 32 I . — 24 . Mai .
Adolf , 6 M . 7 T -, V . : Rud . Krämer , Diener .



Handel und Verkehr .
Handelsberichte.

Köln , 25 . Mai . Weizen , fremder , loe» 19.75 , hiesiger,
loeo 19 .25 , per Mai 19 .05 , per Juli 18 .75 . Roggen . fremder
loeo 14 .75, hiesiger , loeo 14.25 , per Mal 18. 75, per Juli 18 . 70.
Rüböl , per 50 kg , loeo 25 . 10 , per Mai 24 90 . per Oktober
per IM kg 50. - . Hafer , hiesiger , loco 14 .—.

Bremen , 25 . Mai . Petroleum-Markt . Schluhbericht . Stan¬
dard white loeo 6 .60 . Fest . Amerikan. Schweineschmalz,
Wilcox, nicht verzollt. 40 '/r - . ^ .

Antwerpen , 25 . Mai . Petroleum - Markt . Schluhbericht .
Raffinirtes , Type weiß , dispon . 16 ^

2 , per Mai 16°/. , per
Juli 161s , Per Sept .-Dez. 17 . Still . Amerikan. Schweine¬
schmalz , nicht verzollt, dispon . , 97 Frcs .

Paris , 25 . Mai . Rüböl Per Mai 56 .—, per Jum 56.—, per
Juli -August 56 .25 , per Septbr .-Dezember 57 .— . Fest . —

Spiritus per Mai 42 .75 , per Sept . -Dezbr. 42 .— . Träge . —
Zucker , weißer , dispon . , Nr . 3, per Mai 40.60 , Per Okt .-
Jan . 37 .— . Steigd . — Mehl , 12 M . , Per Mai 52. 75, Per Juni
53.30, per Juli -Aug . 54 .10 , per Sept .- Dezbr. 54 .60 . Steigend .
— Weizen ver Mai 25 .— , per Juni 25 .— , per Juli -August
25 . — , per Septbr . -Dez . 24 .80 . Steig . — Roggen per Mai 14.50,

per Sept .-Dezbr. 14 .80 .ver Juni 14 .50, per Juli -Aug . 14 .75
Beh . — Talg 62 .— . Wetter : schön.

New - Jork , 24 . Mai . ( Schlußkurse. ) Petroleum in New-
Aork 7»/„ dto . in Philadelphia 7 '

z . Mehl 3 .30, Rother Winter -
weizen 0.96 ' /2 - MaiS (New) 65 »

z , Zucker fair refining Muscov .
4°/i , Kaffee , fair Rio 16»/« . Schmalz (Wilcox) 8 .50 , Gctreide-
fracht nach Liverpool »

2- ^ ,
Baumwolle -Zufuhr vom Tage 4 000 B . , dto . Ausfuhr nach

Großbritannien 11 OM B . , dto . nach dem Continent 11 OM.
London , 24 . Mai . Wochenausweis der Bank von England

egen den Ausweis vom 17 . Mai ,

, um.

Totalreserve
Notenumlauf
Baarvorrarh .
Portefeuille .
Privatguthaben
Staatsschatzguthaben
Notenreserve . . .
Regierungssicherheiten 17 055 OM Pf . St . , unverändert .

Prozentverhältniß der Reserve zu den Passiven 38° '4 Prozent
gegen 38 in voriger Woche . — Clearinghouse- Umsatz 98
Millionen , gegen die gleiche Woche des vorigen Jahres 11 Mil -

11 790 OM Pf . St . ,
24 225 OM Pf . St . ,
19 815 OM Pf . St . ,
19 267 OM Pf . St . ,
23 807 OM Pf . St -,

6 434 000 Pf . St . ,
10 365 OM Pf . St . ,
17 055 OM Pf . St . ,

-l-
-l-
-l-

-I-

431 000 2
283 OM
148 000

93 OM
34 OM

508 OM
459 OM

f. St .
ff. St .
ff . St .
ff. St .
f. St .
ff. St .
f . St .

UtmcrrralttimcnPacketfahrt-Aktlengewllichast.
14 . Mai von St . Thomas nach Hamburg abgegangen ; „Ham-
monia " , von Hamburg nach Rew - Aork , am 15. Mai von Havre
weitergegangen ; „Sparta " , von Hamburg nach St . Thomas ,
am 15 . Mai von Havre weitergeg. ; „Lessing"

, am 17. Mai von
New-Aork nach Hamburg abgeg . ; „Hungaria " , am 17. Mai
von New- Aork nach Jeremie abgeg . ; „Francia " , von Hamburg ,
am 17 . Mai in St . Thomas angek . ; „Thuringia " , von St .
Thomas am 17. Mai in Hamburg angek . ; „Bavaria "

, von St .
Thomas am 18. Mai in Hamburg angek . ; „Amalfi" , von Ham¬
burg nach New Dort , am 18 . Mai Dover Passirt ; „Wieland" ,
von Hamburg nach New-Aork , am 21 . Mai in Havre angek . ;
„Colonia "

, von Hamburg nach Colon , am 2l . Mar in Grimsby
angek . ; „ Saxonia " , von St . Thomas nach Hamburg , am 21 .
Mai Scilly pafsirt ; „Geliert "

, von New- Aork , am 22 . Mai in
Hamburg angek . ; „Sorrento "

, von Hamburg , am 13 . Mai in
New- Aork angek . ; „Suevia "

, von Hamburg am 13. Mai in
New- Aork angek . ; „Hungaria " , von Hamburg , am 14. Mai in
Ncw-Aorl angek . ; „Gothia "

, von Stettin , am 18 . Mai in New-
Aork angek . ; „Rugia ", von Hamburg , am 18 Mai in New-
Aork angekommen . — Mitgetheilt von K . Schmitt u . Sohn in
Karlsruhe , Karlsstraße .

Fest « ReduktionSverhalmrfle : i Thlr .
— IS Rrnk. 1 Gulden ö. W .

- s Rmk., 7 Gulden süod . und Holland.
S Rmk ., 1 Franc ^ 80 Frankfurter Kurse vom 25 Mar 1888 . I Lira -- 80 Pfg ., 1 Pik . -- « Rm«., r Dollar - -- 4 Rml. S5 Via . r SM » .

ruiel — » Rmk . ro Pfg . , i Mari Bank» — I Rml. 60 Pfg .

Staatspapiere .
Baden 4 Obligat , fl . 103 .70

„ 4 M . 105 .20
, 4 Obl . v . 1886 M . 107 .30

Bayern 4 Oblig . M . 106 .80
Deutsch! . 4 Reichsanl . M . 107 .70

„ 3»ch „ 102 .30
Preußen 4° , Consols M . 107 .70

3»/2kons . St .°Anl .M .103 . -
Wtbg . 4»/- Obl 78/79 M . 1M .10

.. 4 Obl v . 75.80 M . 105 .30
Oesterreich 4 Goldrente fl . 88 .10

„ 4»/zSilberr . fl. 64,10
„ 4»/gPapierr . fl. 63 .20
"

5Papierr . v . 1881 74 .50
Ungarn 4 Goldrente fl . 77 80
Italien 5 Rente Fr . 96 .60
5-

,
'
g Rumänische Rente 91 .80

Rumänien 6 Obl . M . 104 .20
Rußland 5 Obl . v . 1862 ^ —

.. 5 Obl . v . 1877 M . 96 .50
„ 5H Orientanl .P R . 51 .—
„ 4Cons - V. 1880R . 78 .60

79 .90 Elis .ll .Em .Linz-B .Slbr .fl . — .— '6 SouthernPacificofT . l^ . 112 .30 4Mein .Pr .Pfdbr .Thlr .1M 124 .50
Serbien 5 Goldrente , , , ..
Schweden 4 in M . 103 .70 4 Gotthardbahn Fr .
Span . 4 Ausländ . Rente 69 .30 5 Böhm . West -Bahn fl .
Schw . 4°/oBern » . 1885Fr . 102 .— 5 Gal . Karl -Ludw.-B . fl .
Egypten 4 Unif . Obligat . 81 .10 5 Oest.Franz -St . - Bahn fl.

5 Oest.Süd -Lombard fl.
136,50 5 Oest.Nordwest fl.
109 .- 5 „ „ lstt.8 , fl .
147 .90,5 Rudolf fl .^ " ritä

Bank -Aktien .
4 ' /„ Deutsche R .-Bank M
4 Badisch

145 .40 ! Eisenbahn - Prioritäten . >5 Toscan . Central Fr .
adifche Bank Thlr .

5 Basler Bankverein Fr .
4 Darmstädter Bank fl.
4 Disc .-Kommand. Thlr .
5 Franks . Bankver . Thlr .
5 Oest. Kreditanstalt fl. — .—
4 Rhein . KreditbankThlr . 119 .50
5 D . Effekt - u . Wechsel-Bk.

40 °/o einbezahlt Thlr . 116 .20 5 Oest.Nordw . l -it. ii
Eisenbahn -Aktien . >4 Vorarlberger

4 Heidelberg-Sveier Thlr. 38 .40 3 Raab-Oedenb . Eben
eff . Ludw .-Bahn Thlr . 10t .— > steuerfrei M' - ' . . ^ lf

127 80 5 Gotthard lV Ser . Kr.
244 »/Z4 „ „
— .—!4 Schweiz. Central
— . — 5 Süd -Lomb . Prior , fl.
60' /s 3 Süd -Lomb . Prior . Kr.

126 °/g 5 Oest.Staatsb .-Prior . fl.
133 °

, g 3 dto . I- V III L . Fr .
38ivor . I-:t .V,I)iu . v2 Fr .

107 .20 3OldenburgerThlr . 40 132 .40
104 . — 4Oesterr.V.1854fl . 250 110 .40
104 .10 5 „ V.18ßO „ 500 111 .80
102 .90,4Raab -GrazerThlr . IM 99 .70

58 . 70 Unverzinsliche Loose
— : per Stück.
81 .30 Braunschw .Thlr .20-Loose
65 .50 Oest.fl.100-8o °fe v . 1864

192 .80 4 Elisabeth steuerfrei fl.
5 Mähr . Grenz -Bahn fl.
5 Oest.Nordwest-Gold-

Obl . M .
5 Oest.Nordw . Int L . fl.

102 .— P Westsic .Eisb . 1880stfr .Fr .
bb '

^ 4 Rh . HyM -Bk̂ Pfdbr!
°'

107 . 10 5 Preuß .Cent .-Bod .-Cred.
l. 86 .— ! verl. ä HO M .
/. 84 .40 4 dto . „ KIMM .
!. 74 .50 4 ' /2Oest .B .-Lrd .-AnstA
Gold !5 Ruff .Bod .-Lred . S .R .

65 .90 4"/oSüd -Bod . -Cr .-Pfdb .

104 .30 Oesterr.Kreditloosefl. IM
.— von 1858 ,

Ungar .Staatsloose fl . IM
Ansbacher fl . 7- Loose
Augsburger fl .7-Loose
Freiburger Fr .15-Loose
Mailänder Fr .lO-Loose
Meininger fl .7-8oose
Schweb. Thlr . -10-öoose

Wechsel «nd Dorten . >5
Paris kurz Fr . IM 80 .60

102 .60

Dollars in Gold 4 . 16
20 Fr .-St . 16 .09
Souvereigns 20.30
Obligationen nnd Jndnstrie -

Aktie« .
4Karlsruher Obl . v. 1879 —
4Manuheimer Obl . —
4Freiburg , —
4Konstanzer „ —
Ettlinger Spinnerei o . Zs . 131 .20

290.— Karlsruh .Maschinenf. dto . 134 .—
211 .40 Bad . Zuckers . , ohne Zs . 83 .—

3-/oDeutsch .Phön .20 °/oEz. 189 -
27 .10 , 4 Rh . Hypoth.-Bank 50" ,

97 .
280 .

4 Hess. Ludw .-Bahn Thlr . 101 .— _ _ . . . . . .
4 Meckl . Frdr .-FranzM . 147 .— 4Rudolf (Salzkgut ) i .Gold j Berzinslichs Loose ,
4 ' /- Pfälz . Max -Bahn fl . 133 .90 steuerfrei 101 .30 g ' /zCöln-Mind .Thlr . IM 135 .50 !Wien kurz fl . IM
4 Pfälz . Nordbahn fl. 105 .50 !6 Buffalo N .-A . u . Phil . >4 Bayrische . IM 137 .20,Amsterdam kurz 100 fl.
Elisabeth Pr .-Akt . fl. —.— ! Lons . Bonds — . — j4 Badische . IM London kurz 1 Pf . St .

31 .80 ! bez. Thl .
15 . 70 , 5 Westereacln Alkali
25 . — , 5 Hyp. Obl . d . Dortmund .
69 50 Union

HP . Anl . d . Oest . Alpin^
ontgs

160 .65 >ReichsbankDiscont
168 .65 Frankf .Äank.Discont

20 .39j Tendenz : — .

125 .80
155.80

110 .60

90 .40
3°/»
3°/«

Mittlere Marktpreise der Woche vom 13 . bis 20 . Mai 1d88 . (Mitgetheilt vom Statistischen Bureau.)

Orte . WeizmKernenRoggenGersteHafer Orte . Stroh Kartoffeln
Weizen

-bo
.

Ker¬

lhemnen

Nr
.

1

Roggenmehl

1

Gewöhnliches
dorB

OchsenfleischRindfleischKuhfleischKalbfleischHammelfleischSchweinefleisch
Butter

pr
.

10

kcütS

.
EierBrennöl

BuchenholzFichten

-

(
Tannen

-)
HolzRuhr¬

kohlen
Saar¬
kohlen

ErdölRepsöl
!
Stück

>

Gruben¬kohlenkcütSGruben

-

j
kohlen

100 Kilogramm
roo Kilo¬
gramm.

20
Liter. 1 Kilogramm . 1 Liter . 4 Ster . ! 100 Kilogramm .

Z. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Konstanz . 18. 5018 . 25 14 . - 15 . 5014 . 75 Konstanz . . 600 640 110 ) 40 30 25 136 120 — 140 140 120 180 50 28 75 42 .- 30 — — — — —

Ileberlingen 19 . — 19 - 1043 - 20 - !l4 - 70 Ueberlingen . !520 700 ! 120 40 26 28 u . 24 120 !100 96 120 120 88 164 45 26 IM 38 — !28 - — — - -

Pfullendorf
Meßkirch .

22 . 10 13. — 15. 10 14 . 90 Villingen . . — 600 110 40 36 25 120 112 1121112112 112 154 / 45 25 80 34 .— 22 — — — - - —

19 - 75 — — 14. 50 Waldshut . . — — 100 44 32 28 100 100 — 112 120 120 170 > 50 25 85 34 — 24 .— — — — —

18. 80 19 50 - 43 . 80 Lörrach . . . - - — ! 80 40 30 27 110 im — 110 120 120 200 ^ 50 28 70 46 .- 24 — 300 - >240 —

Radolfzell 19- 15 19 . 2544 . 60 14- 60 14 . 55 Müllheim . . — 900 80 50 32 24 120 112 IM — IM 190 40 25 80 52 -- 22 — 320 280 240 220

Hfszsngpn 1915 _ - - — — Freiburg . . . 520 700 80 46 32 23 , 120 100 110 120 120 220 ! 50 26 65 36 — 22 .— 300 230/240 140

Nissingpn 20 - 85 - - 17 - 6516 - 05 Ettenheim . . 600 900 ! 90 38 24 22 — IM IM 112 — 112 220 40 26 75 36 — 220 - !2M

_ - - - - — Lahr . 560 900 100 40 36 23 u . 20 112 104404 112 — 120 220 45 " 2o 80 36 — 22 — 210,195 — —

_ — — — Offenburg . . 540 860 ! 100 40 24 28 u . 24 130 !120 110 !12.. 120 120 180 ! 45 24 70 38 — 26 .- 250 180 .220 —

20. — 14 . 45 14. 40 15 - 20 Baden . . . . 500 900 ! 85 — 36 28 u . 26 135 125 !100 125 150 1U>240 50 !!25 75 42 .- 26 — 270 200 235 —

19 - 50 — — 15 . 80 Rastatt . . . 540900 ! 70 48 30 25 u - 18 132 !120 — 120 12l> >F20 ! 50 ) 24 70 44 — 28 —/250 ! 180 .220 —

Ksimngpn . 19 . 75 — 16 . — — Karlsruhe . . 564 800 100 — — 28^ u - 22 8 120 !100 112 120412 !240 ! 60 !22 90 36 — 28 .— 240 ! 160 200 150

20- — - - 16 . 50 16 — Durlach . . . — 900! 90 40 30 24 , u 22 » 120106 106420116,250 ! 55 26 80 45 — 30 .— 250 180/190 150

_ _ - - — _ _ Pforzheim . . — — ! 90 40 — 24 128112 — 112420 120 250 45 26 85 38.— 26 .—!240 200/230 —

19- 50 _ _ 15 — 15 - 50 15. — Bruchsal . . . 520 830 100 44 32 27 128112 — 1201120 120 240 45 24 80 50 .— 36 .- 210 180190 160

. . 19. 70 — 15 20 — 16 .50 Mannheim . 400 600 133 36 24 26 u . 21 140420 — 120420 120 250 - 60 24 70 42 — 34 .- 240 160 210 - -

Dneloch . . _ _ — - - 16 . — Heidelberg . . — 780 100 40 30 26 u . 24 130410 — 120440 1201280 50 24 70 46 -- 34 .—/220 150 — —

Nflinriheini 20 — 19- 85 14 -5047 . 10 14. — Mosbach . . — 840 103 38 22 22 — IM — IM 92 !220 . 45 24 70 40 -- — .— 220 180 200 170

20 - - 19- 50 15 - 16 — 14. - Wcrtheim . 500 750 117 32 24 20 — 100 — 90 90400 200 , 40 24 80 36 .- 20 .— 240 210 .210 205

14 . — Schaffhausen — — ! 80 32 28 28 u . 24 112 96 — 136 130 112476 48 20 — - .- — - !!- - —

Basel . . . !l6 50 16 . 80 !13 - 4043 - 3013 - 40 Basel . . . . 560 .800 ! 90 40 32 24 110 96 80 444 161428 220 ! 64 18 100 — .— 320 300 ! _
'

Bekanntmachung.
'

Mit Genehmigung der Großh . Behörden werden in Karlsruhe folgende
Viehmärkte abgebalten werden :

1 . Jeden Montag und sofernMontag ein Feiertag ist, Dienstags wöchentlich
em Schlachtviehmarkt .

2 . Allmonatlich einmal am Tage nach dem Pforzheimer Viehmarkt (in der
Regel der I . Dienstag jeden Monats ) ein Zucht - , Nutz-, und Kleiuvieh -
Markt .

Darunter 2 Hauptmärkte und zwar einer in der Meßwoche des Monats
Juni , der andere in der Meßwoche des Monats November ; diese mit
Preisvertheilung .

3. Allwöchentlich Dienstag, Donnerstag und Samstag ein Kleinviehmarkt ;
mit dem Donnerstags -Markt ist ein Ferkelmarkt verbunden.

Im städt. Schlacht und Viehhof dahier können 800 Stück Großvieh unter
Dach aufgestellt werden .

Auf Verlangen der Viehbesitzer wird gutes Heu , Mehl , Kleien und warmes
Wasser zu Fütterungszwecken abgegeben und nach billiger Taxe berechnet-

Auch vor und nach einem Markte können Thiere in den Stallungen des städt-
Viehhofes eingestellt und gefüttert werden -

Der erste Zucht- , Nutz - und Kleinvieh-Markt findet
«Ibii Z ». i 1S88

statt und werden bei demselben folgende Preise nach den beigegebenen Bestim¬
mungen ausgesetzt :

.1- H'reise für diejenigen , welche Warlltthiere zufützren :
Für Zuchtfarren :

I . Preis : Für sie beste und größte Sammlung von jungen Zuchtfarren des
gelbscheckigen Höhenschlags ( Timmenthaler Original
Baden gezüchtete Simmenthaler )

KL , Die Sammlung muß wenigstens aus 12 zncht-
tauglich befundenen Jungsarren bestehen-

II . Preis : Für die nächstbeste und nächstgrößte Sammlung von
jungen Zuchtfarren von gleicher Beschaffenheit wie oben

F ü r Z u ch t k ü h e :
I . Preis : Für die beste junge Zuchtkuh (3—5 Jahre alt ) Simmen¬

thaler Raffe . . . . 40
II . „ Für die zweitbeste Kuh von derselben Art . . . . .

III . „ Für die drittbeste Kuh von derselben Art .
. Für Zu chtkal binnen :

I . „ Für die beste trächtigeZuchtkalbin , Simmenthaler Raffe
II . „ Für die zweitbeste Zuchtkalbin derselben Art .

III . „ Für die drittbeste Zuchtkalbin derselben Art .
IV . und V . Preis : Für die in der Beschaffenheit nächstfolgenden

Zuchtkalbinnen derselben Art , je 10 M .
Für Rinder :

I . Preis : Für das beste Rind , Simmenthaler Raffe . . ..
II . „ Für das zweitbeste Rind derselben Art .

III . „ Für das drittbeste Rind derselben Art .
Für Milch - und Nutzkühe :

I . „ Für die beste Milchkuh , irgend welcher Raffe . . .
II . „ Für die zweitbeste Milchkuh , wie oben .

III . „ Für die drittbeste Milchkuh , wie oben .
IV . „ Für die in der Qualität nächstfolgenden Milchkuh

unv in
80 M .

60 M .

40 M .
30
20 "
40
25
20 »

20 „

20
15
10

30
25
20
10 „

Preis
ttur 50 M .

II .

Für das beste Paar Arbeitsochscn .
Für das zweitbeste Paar Arbeitsochsen . 30

Für Mast ochsen :
Für den schwersten Mastochsen . . . . . . . . . 40
Für den zweitschwersten Mastochsen . 25

Für Mastrinder :
Für das schwerste Mastrind . 25
Für das zweitschwerste Mastrind . 15

Für Schmeine :
Für das größte und schönste Loos veredelter Läuferschweine 15
Für das zweitgrößte und schönste Loos von Läuferschweinen 10

Für Mastschweine :
Für das schwerste Mastschwein . . 15
Für das zweitschwerste Mastschweine . 10

Für Kälber :
Für das schwerste Mastkalb . 10
Für das zweitschwerste Mastkalb . . 5

Für Hämmel :
Zür das schönste Loos von Masthämmel . 10

100
Für das zweitschönste Loos von Masthämmel

8 . Urcise für Käufer :
I . Preis : Ein Gegenstand im Werthe von . . j . .

Für denjenigenKäufer , der nachweist , daß er mindestens
15 Stücke Großvieh im höchsten Gesammtbetrage , der
bezahlt wurde, gekauft hat.

Preis : Ein Gegenstand im Werthe von . . . . . . . . . 80 M .
Für denjenigen Käufer , der nachweist , daß er mindestens 10 Stück

Großvieh im zweithöchsten Gesammtbetrag , der bezahlt wurde , gekauft hat.
Zehn Preise von je 10 M . für Käufer der zehn besten Zuchtfarren.

Karlsruhe , den 9 . Mai 1888.
Der Stadtrath :

Lauter . Schumacher̂

II.

Loolbaä ü,9,xx>6ns .u,
8tation äen heiäelbei' g-sagslkelöei' Eisenbahn .

V » «1Dr811 » U» i» x t» i» 2V . 1888 .
In der Badeeinrichtung sind verschiedene wesentliche Neuerungen ,

besonders hinsichtlich der Zuleitung von Soole und Süßwaffer zur schnellen
Bäderbereitung getroffen. Prospekte nnd Auskunft erthcilen
M .867 .2 . Badearzt Gastwirth Bl Ikv1eI »» rÄt .

M 553 .3 . Klimatischer Luftkurort Hornberg
(an der badischen Schwarzwaldbahn)

LTIIN 8M , « sr
Mit großen: Speisesaal , Pensionswohnungen mit Garten . Pensions¬

preis incl . Zimmer Mk. 4 . 5V Pf . bis Mk. 5 .— Pf . Bäder (Sool - ,
Kiefcrnadel- ) sowie Tauchen im Hause .

Fuhren aller Art . — Eigene Forellenfischerei . — Nahe Waldspazier¬
gänge. — Aerztlich sehr empfohlen. Bl - Bienei .

K . 133 .57 . Karlsruhe .
Feuer-, Full- u. eindrnch-
fichere Geld -, Sucher- und

Dokumenten -Schränke
empfiehlt VVj,h . Wei88 ,

_ Karlsruhe , Erbvrinzensir .24 .

Bürgerliche Rechtspflege .
Oeffentliche Zustellungen.

O .40. 1 . Nr - 2996 . Ösfenburg .
Der Kunstmüller Louis Hildebrand
in Offenburg , vertreten durch Rechts¬
anwalt Bumiller dahier , klagt gegen
Bäcker Arbogast Hügel in, Kitters¬
burg , zur Zeit an unbekannten Orten
abwesend , ans Mehllieferungen vom
18. Mai und 11 . August 1886 , sowie
vom 18. Februar und 8 . Juni 1887 ,
mit dem Anträge aus Verurtheilung
zur Zahlung von 336 M . 94 Ps . nebst
5 °

o Zins aus 311 M . 50 Pf . vom 1 .
Januar 1888 an , und ladet den Be¬
klagten zur mündlichen Verhandlung des
Rechtsstreits vor die Civilkammer 1 ».
des Gr . Landgerichts zu Offenburg auf :
Dienstag den 18 September 1888,

Vormittags 9 Uhr ,
mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelaffenenAnwalt
zu bestellen.

Zum Zwecke der öffentlichen Zustel¬
lung wird dieser Auszug der Klage
bekannt gemacht .

Offenburg , den 22 . Mai 1888 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts :
Thoma .

O .34 .1 . Nr . 4832 . Kenzingen . Der
Tapctenhändler C . Koster zu Frei¬
burg , vertreten durch Anwalt Fritschi
von da , klagt gegen den Maler Fritz
Fasoli tzon Kenzingen, z . Zt . an un¬
bekannten Orten abwesend , aus Wech¬
sel , mit dem Anträge auf Verurthei-
tung desselben zur Zahlung von 169
Mark 39 Pf . nebst 6"

o Zins vom 15.
Mai d . I . und vorläufig vollstreckbares
Urtheil , und ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor das Großh . Amtsgericht zu
Kenzingen auf

Montag den 9 . Juli 1888 ,
Vormittags 8 Uhr .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Kenzingen, den 24 . Mai 1888 .
Nuß ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichrs.
Vermögensabsonderumien.

O . 38. Nr . 4199 . Freiburg . Die
Ehefrau des Schreiners Friedrich Sei¬
ler , Margaretha , geb . Haas m "»'re ,
bürg , hat gegen ihren Ehemann Klage
auf Vermögensabsonderung vei der H .
Civilkammer des Großh . Landgerichts
Freiburg erhoben und ist der Termin
zur Verhandlung dieser Klage aus :

Mittwoch den 4 . Juli d . I . ,
Vormittags 8»,2 Uhr .

bestimmt.
Freiburg , den 23 . Mai 1888 .

Der Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Landgerichts:

vr . A . Mays .
O .39 . Nr . 4227 . Freiburg . Durch

Urtheil der 1 . Civilkammer des Gr -
Landgerichts Freibnrg vom Heutigen
wurde die Ehefrau des Kohlenhändlers
Josef Ketterer , Konkordia, geb . Dold ,
in Freibnrg > für berechtigt erklärt, ihr ,
Vermögen von demjenigen ihres Ehe¬
mannes abzusondcrn.

Freibnrg , den 22 . Mai 1888 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts:
L>chmicder .

Truck nnd Verlag o : r G . Braun '
ichen Hrivueybruaevel .
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